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Norm

AVG §8;

NatSchG Tir 2005 §29 Abs8;

NatSchG Tir 2005 §29 Abs9;

NatSchG Tir 2005 §42 Abs1;

VwGG §34 Abs1;

Rechtssatz

Das Eigentum an einem Teil der vom bewilligungsbedürftigen Vorhaben erfassten Grund9äche führt weder zu einem

vom Tir NatSchG anerkannten rechtlichen Interesse noch zu einem Rechtsanspruch des Grundeigentümers auf

Versagung der beantragten Bewilligung. Dem Grundeigentümer erwächst aus der dem Antragsteller erteilten

naturschutzrechtlichen Bewilligung in Ansehung der Ausführung des Vorhabens keine ö:entlich-rechtliche

Duldungsp9icht. Die Möglichkeit zivilrechtlicher Gegenwehr - etwa auch zur Verhinderung des Entstehens von

allfälligen Verp9ichtungen gemäß § 29 Abs. 8 und 9 Tir NatSchG - wird durch die ö:entlich-rechtliche Bewilligung in

keiner Weise berührt oder gar ausgeschlossen (vgl. z.B. das hg. Erkenntnis vom 2. September 2008, Zl. 2007/10/0079,

und die dort zitierte Vorjudikatur).
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Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

http://www.vwgh.gv.at
file:///

	RS Vwgh 2008/10/3 2008/10/0193
	JUSLINE Entscheidung


